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Feststellung des Wahlergebnisses der Integrationsratswahl vom 
07.02.2010  
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis(se) 
(für eigene Notizen) 

Beratungsfolge: Sitzung am: 

ja nein Enthaltungen 

Wahlausschuss 09.02.2010     
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Der Bürgermeister 
Az.: I/10.4 SV-Nr.: WP 09-14 SV 10/016 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Wahlausschuss der Stadt Hilden stellt gem. §§ 34 und 46 b Kommunalwahlgesetz das Ergeb-
nis der Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden fest. 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
Der Bürgermeister 
Az.: I/10.4 SV-Nr.: WP 09-14 SV 10/016 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
Der Wahlleiter prüft gem. § 61 Kommunalwahlordnung (KWahlO) die Wahlniederschriften auf Voll-
ständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt aus der Wahlniederschrift das endgültige Wahlergeb-
nis im Wahlgebiet nach dem Muster 25 KWahlO zusammen und leitet dieses dem Wahlausschuss 
zu. 
 
Der Wahlausschuss prüft die rechnerische Richtigkeit des Ergebnisses und ist befugt, rechneri-
sche Berichtigungen in den Feststellungen des Wahlvorstandes vorzunehmen. Im Übrigen ist er an 
die Entscheidungen des Wahlvorstandes gebunden. Bedenken gegen sie vermerkt er in der Nie-
derschrift. 
 
Der Wahlausschuss stellt fest: 
 

• die Zahl der Wahlberechtigten 
• die Zahl der Wähler, 
• die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen, 
• die Zahlen der für die Bewerber/innen und Listen abgegeben Stimmen  
• wie viele Sitze den Bewerber/innen und Listen gem. § 33 KWahlG zuzuteilen sind und  
• welche Bewerber/innen gem. § 33 Abs. 7 KWahlG gewählt sind. 

 
Die Zusammenstellungen des Ergebnisses der Integrationsratswahl und die Muster der Nieder-
schrift zur Sitzung des Wahlausschusses sind als Anlagen beigefügt. 
 
Der Integrationsrat besteht aus 18 Mitgliedern, wovon 12 direkt gewählt werden. Auf die Einzelbe-
werberin El-Hasbouni entfielen 72 Stimmen. Bei der Sitzverteilung stünden ihr demnach zwei Sitze 
zu. Als Einzelbewerberin kann sie natürlich nur einen Sitz erhalten, damit fällt der zweite Sitz er-
satzlos weg. Der Integrationsrat verkleinert sich um diesen Sitz. 
 
 
 
 
gez. Horst Thiele 
Bürgermeister als Wahlleiter 
 
 


